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BUND (26.09.2021) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die nebenstehenden umfangreichen Information münden v.a. in die Anregung, dass 

im Bebauungsplan auch die Zulässigkeit von Gasheizungen ausgeschlossen werden 

soll. Der Vorhabenträger plant vorliegend die Installation einer Luft-Wärmepumpe zur 

Abdeckung des Grundbedarfs. Aufgrund der klimatischen Bedingungen im Taunus 

wird vsl. für die Bedarfsspitzen im Winter ein zusätzlicher ggf. gasbetriebener Spitzen-

lastkessel (Hybridheizung) erforderlich. Dies ist im Rahmen der weiteren Objektpla-

nung im Detail zu planen. Aus diesem Grund erfolgt kein genereller Ausschluss von 

Gasheizungen.  
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Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Ausführungen in der Begründung haben keinen planungsrechtlich bindenden Cha-

rakter, sondern begründen die Inhalte des Bebauungsplanes und geben darüber hin-

aus auch Empfehlungen für den Vollzug der Planung. Die gilt insbesondere für die 

Belange, die aufgrund einer fehlenden Ermächtigung des BauGB oder eines fehlen-

den bodenrechtlichen Bezugs aus städtebaulichen Gründen nicht festsetzbar sind. 

Darüber hinaus sei angemerkt, dass aufgrund der Verfahrenswahl vorliegend kein 

Umweltbericht erstellt wurde, auf den Bezug genommen werden könnte. Auf Ebene 

der Bauleitplanung besteht zusammenfassend kein weiterer Handlungsbedarf, da eine 

redaktionelle Überarbeitung der Begründung keine bindende Wirkung entfalten würde.  
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Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

In Abschnitt 3 (Hinweise und nachrichtliche Übernahmen) der Textlichen Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes wurden zusätzlich zu den materiellen Festsetzungen die 

Aspekte aufgeführt, die aus Sicht der Stadt Königstein für den Vollzug der Planung 

besondere Bedeutung haben und für den Vorhabenträger daher auch gut nachvoll-

ziehbar auf dem Bebauungsplan selbst platziert werden sollten. Diese Hinweise um-

fassen weitgehend Aspekte, die aufgrund eines fehlenden bodenrechtlichen oder 

städtebaulichen Bezugs, aufgrund einer eher handlungsorientierten Formulierung 

oder aus Gründen der planerischen Zurückhaltung nicht festgesetzt werden konnten 

oder sollten. Insgesamt wurden 24 Empfehlungen zu den Punkten Stellplätze, Erneu-

erbare Energien, Entwässerung, Trinkwasserschutzgebiete, Artenschutz, Boden-

schutz, Lichtimmissionen, Altlasten, Kampfmittel, Abfallbeseitigung, Denkmalschutz 

sowie Pflanzempfehlungen aufgenommen. Dies wird aus Sicht der Stadt Königstein 

als ausreichend erachtet. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Hand-

lungsbedarf.  

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht aufgrund der Unbestimmtheit der Hinweise kein 

weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Ein konkreter Hinweis wurde an dieser Stelle nicht geäußert. Wie schon unter zu 3. 

dargestellt, wurden insgesamt 24, zum Teil allgemeingültige und auf bereits bestehen-

den Rechtsgrundlagen fußende, Empfehlungen integriert, die aus Sicht der Stadt Kö-

nigstein für den Vollzug der Planung besondere Bedeutung haben. Auf Ebene der 

Bauleitplanung ergibt sich an dieser Stelle daher kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt Königstein hält 

jedoch an dem vorliegenden Bebauungskonzept und den damit verbundenen 

Dichtewerten fest.  

Die vorliegende Objektplanung sieht maximal 16 Wohneinheiten vor. Unter Berück-

sichtigung der Festsetzungen des zugrundeliegenden Bebauungsplanes K 58 "Am 

Kaltenborn III" ergibt sich -auf das Bruttowohnbauland bezogen- ein Dichtewert von 

ca. 32 Wohneinheiten / ha. Dieser Wert vermittelt zwischen der typischen Siedlungs-

dichte in Königstein und den Zielvorgaben des RegFNP.  
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Die geringe Abweichung unter den unteren Zielwert von 35 Wohneinheiten / ha Brut-

towohnbauland kann u.a. auch gemäß dem Urteil des Hessischen Verwaltungsge-

richtshofes vom 29.06.2016 (Az.: 4C1440/14.N) in die Abwägung nach § 1 Abs. 7 

BauGB eingestellt werden. Im vorliegenden Fall wird diese Unterschreitung als zuläs-

sig, vertretbar und städtebaulich sinnvoll eingestuft, da das Plangrundstück von den 

Mehrfamilienhäusern (Punkthäuser) im Westen zu den eher durch Ein- und Zweifami-

lienhäusern geprägten Bereichen im Osten vermittelt und hier eine Zwischenstellung 

einnimmt. Zur Schaffung eines harmonischen Übergangs, unter Berücksichtigung die-

ser standörtlichen Lage und der angrenzenden Bebauung, wird das vorliegende Be-

bauungskonzept auch weiterhin als zielführend eingestuft.  
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Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt Königstein wird die Umsetzung des Bebauungsplans beobachten und die 

Einhaltung der Festsetzungen und der getroffenen Vertragsinhalte prüfen. Dies ist oh-

nehin Bestandteil einer verantwortungsvollen Kommunalentwicklung und erfolgt z.B. 

durch Prüfung der Bauantragsunterlagen, durch vor-Ort-Begehungen und die Anfor-

derungen von entsprechenden Nachweisen durch den Vorhabenträger.  

Der Durchführungsvertrag gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird gesondert vor dem 

Beschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zwischen der Stadt und dem 

Vorhabenträger geschlossen. In diesem Vertrag wird eine Regelung zur verpflichten-

den Umsetzung der im Bebauungsplan festgesetzten Begrünungs- und Artenschutz-

maßnahmen getroffen. Die Kenntnis des exakten Wortlauts ist zum Verständnis der 

Bauleitplanung nicht relevant. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer 

Handlungsbedarf.  

 

Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Aus dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag gehen zwei Maßnahmenempfehlungen 

hervor. Einerseits eine Empfehlung zur Anpflanzung einer Hecke und mehreren hö-

herwüchsige Einzelbäume aus einheimischen Laubgehölzen auf einer Breite von min-

destens drei Metern entlang der Grundstücksgrenzen. Diese Empfehlung wurde in 

Festsetzung 1.11.2 – Satz 2 als verbindliche Festsetzung mit bodenrechtlichem Cha-

rakter integriert. Die zweite Maßnahme (Anbringung von Nistkästen an z.B. Gebäuden 

oder verbleibenden Gehölzen) wurde aufgrund des fehlenden bodenrechtlichen Be-

zugs als artenschutzrechtliche Empfehlung in die Hinweise aufgenommen und nicht 

planungsrechtlich festgesetzt, da diese Maßnahme im Rahmen des Durchführungs-

vertrags verbindlich vereinbart wird. Die Kontrolle der Umsetzung erfolgt z.B. durch 

Prüfung der Bauantragsunterlagen, durch vor-Ort-Begehungen und die Anforderun-

gen von entsprechenden Nachweisen durch den Vorhabenträger. Auf Ebene der Bau-

leitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis und als Empfehlungen in die Planun-

terlagen übernommen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Hand-

lungsbedarf.  
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Zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Das vorliegende Planverfahren wurde nach §13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB durchge-

führt. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 

Nr. 1 Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu erwarten sind, 

als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt 

oder zulässig, sodass ein naturschutzfachlicher Ausgleich vorliegend nicht erforderlich 

ist. Vielmehr wurde der Ausgleich bereits bei der Aufstellung des Bebauungsplanes K 

58 "Am Kaltenborn III" erbracht.  

Da der nunmehr vorliegende Vorhabenbezogene Bebauungsplan keinen wesentlichen 

zusätzlichen Eingriff verursacht und einer Maßnahme der Innenentwicklung dient, 

kann der Ausgleich entsprechend den o.g. Rechtsgrundlagen als bereits erbracht an-

gesehen werden. Der Vollständigkeit halber werden die seinerzeit festgesetzten Aus-

gleichsmaßnahmen nochmals zusammenfassend und übersichtsartig in der Begrün-

dung aufgeführt. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht jedoch kein weiterer Hand-

lungsbedarf.  

 

Zu 11.: Der Antrag wird zur Kenntnis genommen. 

Eine Einsichtnahme ist möglich, sofern die Stadtverordnetenversammlung über den 

Durchführungsvertrag entschieden bzw. diesen beschlossen hat. Auf Ebene der Bau-

leitplanung besteht jedoch an dieser Stelle kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 12.: Die Forderungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt Königstein wird die erforderlichen und ggf. über die Festsetzungen des Be-

bauungsplanes hinausgehenden Bestimmungen zum Natur-, Arten-, Umwelt- und Kli-

maschutz im Durchführungsvertrag mit dem Vorhabenträger berücksichtigen. Auf 

Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und dem Vorhabenträger 

mitgeteilt. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

Zu 14a.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und dem Vorhabenträger 

mitgeteilt. 

Aus schalltechnischen und städtebaulichen Gründen wird jedoch an der festgesetzten 

Baulinie und dem Vorhaben- und Erschließungsplan festgehalten. Photovoltaik-Mo-

dule auf der Dachfläche können dort auch ohne Drehung des Objekts optimal nach 

Süden hin ausgerichtet werden. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer 

Handlungsbedarf.  
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Zu 14b.: Der Festsetzungsvorschlag wird zur Kenntnis genommen. Die beste-

hende Festsetzung wird geringfügig und klarstellend angepasst. 

Die Festsetzung wird sinngemäß dahingehend angepasst, dass ausnahmsweise eine 

Unterschreitung von 1,50 m durch PV-Anlagen mit einer Aufbauhöhe von maximal 

30cm über der Dachhaut zulässig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 15.: Der Festsetzungsvorschlag wird zur Kenntnis genommen. 

Der Ausschluss von Nebenanlagen auf der zur Straße zugewandten Seite schränkt 

die Objektplanung jedoch zu sehr ein und schließt z.B. Fahrradstellplatzanlagen, Wert-

stoffsammelstellen, etc. in diesem Bereichen aus. Dies ist vorliegend nicht zielführend. 

Es wird daher an der bisherigen Festsetzung festgehalten. Auf Ebene der Bauleitpla-

nung besteht daher kein weiterer Handlungsbedarf.   
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Zu 16.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Grundintention des Vorschlags ist in den Festsetzungen 1.3.2, 1.8.1, 1.8.2 und 

2.5.2 bereits enthalten. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Hand-

lungsbedarf.  

 

Zu 17.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Festsetzungen zur Dachbegrünung von Flachdächern sind unter Punkt 2.1.2 bereits 

in die Planung integriert worden. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht daher kein 

weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 18.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt entsprechend den technischen Maßgaben 

der Stadt Königstein (u.a. Zisternensatzung der Stadt Königstein) unter Berücksichti-

gung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen. Auf Ebene der Bauleitplanung 

besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 19.: Die Empfehlung wird zur Kenntnis und in die Planunterlagen aufgenom-

men. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 20.: Die Empfehlung wird zur Kenntnis und in die Planunterlagen aufgenom-

men. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 21.: Die Hinweise werden zur Kenntnis und als Empfehlung in die Planunter-

lagen aufgenommen. 

Der Bebauungsplan setzt u.a. fest, dass entlang der südlichen Grundstücksgrenze zu-

dem eine Hecke und mehrere höherwüchsige Einzelbäume aus einheimischen Laub-

gehölzen auf einer Breite von mindestens drei Metern zu pflanzen sind. Bestehende 

und geplante Bäume können dabei integriert werden. Auf Ebene der Bauleitplanung 

besteht kein weiterer Handlungsbedarf.   
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Zu 22.: Die Hinweise werden zur Kenntnis und in Teilen als solche in die Plan-

unterlagen aufgenommen. 

Die Festsetzungsvorschläge sind bereits weitgehend in den Textlichen Festsetzungen 

enthalten bzw. als Hinweise aufgeführt. Die Hinweise werden entsprechend ergänzt. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

Zu 23.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Bebauungsplan sieht bisher vor, dass die durchwurzelbare Substratschicht min-

destens 80 cm betragen muss. Es wird an der bisherigen Festsetzung festgehalten, 

da dies als ausreichend angesehen wird. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein 

weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

Zu 24.: Die Hinweise werden zur Kenntnis und in die Planunterlagen aufgenom-

men. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

Zu 25.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht an dieser Stelle kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 26.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht an dieser Stelle kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 27.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis wird grundsätzlich zustimmend zur Kenntnis genommen. Im Hinblick auf 

die hier angrenzende Bebauung, den dort vorherrschenden Dachfarben und den Best-

immungen des Ursprungs-Bebauungsplanes wird jedoch für geneigte Dächer an der 

Festsetzung festgehalten. Im vorliegenden Fall plant der Vorhabenträger zudem oh-

nehin ein Flachdach, für das die in Rede stehenden Bestimmungen nicht gelten. In 

Zusammenhang mit der Festsetzung 1.2.3 nach welcher nur solche Vorhaben zulässig 

sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag ver-

pflichtet, kann von einer Planänderung abgesehen werden. Auf Ebene der Bauleitpla-

nung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 28.: Die Hinweise werden zur Kenntnis und als solche in die Planunterlagen 

aufgenommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 29.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Ein vergleichbarer Hinweis ist bereits in den Planunterlagen enthalten. Auf Ebene der 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

Zu 30.: Die Hinweise werden zur Kenntnis und als solche in die Planunterlagen 

aufgenommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 31.: Die Hinweise werden zur Kenntnis und als solche in die Planunterlagen 

aufgenommen. 

Der Bebauungsplan enthält bereits Festsetzungen zur Dachbegrünung von Flachdä-

chern, zur Begründung überdachter Fahrradstellplätze, Garagen und Carports, zur Be-

grünung von Tiefgaragen und der Grundstücksfreiflächen. Auf weitergehende Festset-

zungen wird vorliegend verzichtet. Die Hinweise werden jedoch als solche in die Plan-

unterlagen aufgenommen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Hand-

lungsbedarf.  

 

Zu 32.: Die Hinweise werden zur Kenntnis und als solche in die Planunterlagen 

aufgenommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

Zu 33.: Die Hinweise werden zur Kenntnis und als solche in die Planunterlagen 

aufgenommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

Zu 34.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Festsetzung ist -in leicht geänderter Formulierung- bereits Bestandteil der Pla-

nung. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 35.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis wird ent-

sprochen. 

Klarstellend wird das Wort „bedruckte“ aus der Festsetzung entfernt. Auf Ebene der 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 36.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Festsetzung ist -in leicht geänderter Formulierung- bereits Bestandteil der Pla-

nung. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

Zu 37.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund weitergehende Festsetzung zu Stützmauern wird vorliegend verzichtet. Die 

Hinweise werden jedoch als Empfehlungen in die Planunterlagen integriert. Auf Ebene 

der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 38.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf die verbindliche Festsetzung von Ladeinfrastrukturen und Carsharing-Angeboten 

wird aus Gründen der planerischen Zurückhaltung vorliegend verzichtet. Der Markt 

von E-Fahrzeugen, Ladeinfrastrukturen, einheitliche Standards und auch des Carsha-

ring-Segments ist derzeit noch in Entwicklung begriffen, so dass Regelungen in einem 

Bebauungsplan vorliegend als nicht zielführend eingestuft werden. Auf Ebene der 

Bauleitplanung besteht nach diesseitiger Einschätzung kein weiterer Handlungsbe-

darf.   
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Zu 39.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Bebauungsplan enthält bereits vergleichbare Festsetzungen zur Begrünung der 

Grundstücksfreiflächen. An diesen Festsetzungen wird festgehalten. Auf Ebene der 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 40.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

In den Planunterlagen sind bereits Hinweise für eine insektenfreundliche Beleuchtung 

und zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Licht enthalten. Gemäß 

§ 9 BauGB können im Bebauungsplan aus städtebaulichen Gründen Festsetzungen 

getroffen werden, die auch entsprechend städtebaulich begründbar sein müssen. 

Nach diesseitiger Einschätzung liegen vorliegend aufgrund der Lage des Gebietes im 

Siedlungszusammenhang und der geplanten Nutzungsart keine wesentlichen städte-

baulichen Aspekte vor, die zu entsprechenden Festsetzungen führen müssten. Gleich-

wohl wird die Bedeutung des Sachverhaltes nicht verkannt und entsprechende Aus-

führungshinweise in die Planunterlagen aufgenommen. Auf Ebene der Bauleitplanung 

besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Deutsche Telekom Technik GmbH (02.09.2021) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug der Bauleitplanung in die Planunterla-

gen aufgenommen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungs-

bedarf.  

 

 

 

 

  



B
e
b
a
u
u
n

g
s
p
la

n
 „S

o
zia

le
s W

o
h
n
p
ro

je
kt A

m
 K

a
lte

n
b
o
rn

 8
“ S

e
ite

 2
6
 

                                    A
n

la
g

e
 z

u
r S

te
llu

n
g

n
a

h
m

e
 d

e
r T

e
le

k
o

m
  

               
 



Bebauungsplan „Soziales Wohnprojekt Am Kaltenborn 8“ Seite 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HessenForst (16.09.2021) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Waldumwandlung 

wurde zwischenzeitlich mit Nachricht vom 11.10.2021 in Aussicht gestellt. Der 

Vollzug der Bauleitplanung ist damit sichergestellt. 

Der Waldumwandlungsantrag wird vor der Bekanntmachung des Bebauungsplanes 

eingereicht. 
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Anlage: Mitteilung HessenForst vom 11.10.2021 
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Hessen Mobil Wiesbaden (16.08.2021) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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4. 

 

Kreisausschuss des Hochtaunuskreis (10.09.2021) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht an dieser Stelle kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt Königstein hält 

jedoch an dem vorliegenden Bebauungskonzept und den damit verbundenen 

Dichtewerten fest.  

Die vorliegende Objektplanung sieht maximal 16 Wohneinheiten vor. Unter Berück-

sichtigung der Festsetzungen des zugrundeliegenden Bebauungsplanes K 58 "Am 

Kaltenborn III" ergibt sich -auf das Bruttowohnbauland bezogen- ein Dichtewert von 

ca. 32 Wohneinheiten / ha. Dieser Wert vermittelt zwischen der typischen Siedlungs-

dichte in Königstein und den Zielvorgaben des RegFNP. Die geringe Abweichung un-

ter den unteren Zielwert von 35 Wohneinheiten / ha Bruttowohnbauland kann u.a. auch 

gemäß dem Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom 29.06.2016 (Az.: 

4C1440/14.N) in die Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt werden. Im vorlie-

genden Fall wird diese Unterschreitung aufgrund der vorherrschenden Siedlungsstruk-

tur in Königstein und der nur geringen Abweichung als zulässig, vertretbar und städ-

tebaulich sinnvoll eingestuft. 

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Dem Bauantrag wird entsprechend ein Freiflächenplan beigefügt. Auf Ebene der Bau-

leitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Dem Kreisausschuss wurde versehentlich eine Plankarte ohne Angabe der GRZ zu-

gestellt. Die Annahme einer GRZ von 0,4 ist jedoch korrekt. In diesem Zusammenhang 

wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß §3 

Abs. 2 BauGB eine korrekte Plankarte mit Angabe der GRZ auslag. Auf Ebene der 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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11. 

 

 

12. 

Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt hält jedoch an 

den Festsetzungen fest.  

Nach diesseitiger Einschätzung sind die Festsetzungen in sich schlüssig. Das Grund-

stück verfügt über eine Größe von rd. 1.400 qm. Bei einer GRZ II (inkl. Überschreitung) 

von 0,75 verbleibt eine nicht überbaubare Fläche von 0,25 (25%). Dies entspricht 350 

qm. Hiervon wiederum sind 80% als nutzbare Grünfläche (Garten) anzulegen (280 

qm), wovon wiederum 30% (84 qm) mit Gehölzen zu bepflanzen sind. Der Anteil der 

Grünfläche am Gesamtgrundstück beträgt damit 20% (280 qm), der Anteil der Gehölz-

fläche 6% (84 qm). Bei einer Bepflanzung mit Gehölzen auf 20% der Grundstücksflä-

che würde keine z.B. als Hausgarten nutzbare Gartenfläche mehr zur Verfügung ste-

hen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 

Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt hält jedoch an 

den Festsetzungen fest. 

Die als Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen festgesetzten Bereiche sind gemäß Festsetzung 1.11.2 als Gar-

ten, Grünfläche, begrünte Kinderspielfläche, Pflanzbeet, etc. zu gestalten. Die Fest-

setzung dieser Fläche dient dazu, dass im südlichen Bereich eben keine versiegelten 

Hofflächen oder Stellplatzflächen entstehen, sondern gärtnerisch angelegte Flächen 

gestaltet werden bzw. ein vorherrschender Grüncharakter sichergestellt wird. Festset-

zung 1.3.2 wiederum nimmt darauf entsprechend Bezug und stellt hinsichtlich der Zu-

lässigkeit von Nebenanlagen klar, dass innerhalb dieser Flächen auch (gartentypi-

sche) Wege, Spielgeräte und Nebenanlagen bis zu einer GRZ von 0,75 zulässig sind, 

wenn diese Anlagen eine Versickerung von Niederschlagswasser ermöglichen, also 

keine Versiegelung nach sich ziehen und den Grün- bzw. Gartencharakter nicht nega-

tiv beeinträchtigen.  

Das in der Stellungnahme erwähnte Planzeichen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB dient 

zur Festsetzung von Gemeinschaftsanlagen (u.a. auch Gemeinschaftsspielplätze), 

wenn diese verbindlich im Bebauungsplan festgesetzt und räumlich verortet werden 

sollen. Dies kann bei größeren Vorhaben des Geschosswohnungsbau sicherlich sinn-

voll sein, ist vorliegend jedoch nicht erforderlich.  

 

Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und als Pflanzempfehlun-

gen in die Planunterlagen zur Beachtung im Vollzug der Bauleitplanung inte-

griert.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und teilweise zur Beach-

tung im Vollzug der Planung in die Unterlagen aufgenommen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und als solche zur Beach-

tung im Vollzug der Planung in die Unterlagen aufgenommen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 10.: Dem Hinweis wird entsprochen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Festsetzung gem. § 9 

Abs. 1 Nr. 25 wird durch die vorgebrachten Hinweise redaktionell konkretisiert.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis und zur Beachtung im Vollzug der 

Planung in die Unterlagen aufgenommen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur Beachtung im 

Vollzug der Planung in die Unterlagen aufgenommen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 14.: Den Hinweisen wird nach Abschluss des Verfahrens entsprochen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

Zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

Zu 16.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen (23.08.2021) 

 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (08.09.2021) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden zur Beachtung im Vollzug der Bauleitplanung in die Planunterla-

gen aufgenommen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungs-

bedarf.  
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Stadtwerke Königstein im Taunus (17.08.2021) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Aus der Stellungnahme zum Ursprungs-Bebauungsplan „Am Kaltenborn III“ ergibt sich 

für die vorliegende Bauleitplanung kein Handlungsbedarf. Die Stellungnahme aus 

2013 ist nachfolgend zur Kenntnisnahme beigefügt.  
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Anlage: Stellungnahme Stadtwerke vom 29.11.2013 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (10.09.2021) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind in den Planunter-

lagen bereits aufgeführt. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

  




